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Verfahrensgang

LG Kiel, Urt. vom 04.04.2024 – 13 O 40/23, IPRspr 2024-11

Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitsgerichtsstand



Zuständigkeit → Besonderer Deliktsgerichtsstand

Leitsatz

Der Erfolgsort i.S.d. Art. 7 Nr. 2 EuGVVO﻿ liegt dort, wo das geschützte Rechtsgut tatsächlich oder

voraussichtlich verletzt wird, d.h. an dem Ort, an dem „die schädigenden Auswirkungen des

haftungsauslösenden Ereignisses zu Lasten des Betroffenen eintreten“. Bei Internetdelikten, insbesondere

bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet, ist Erfolgsort der Ort des Interessenmittelpunktes.

Dieser Ort entspricht regelmäßig ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. Eine Person kann den Mittelpunkt ihrer

Interessen auch in einem anderen Mitgliedstaat haben, in dem sie sich nicht gewöhnlich aufhält, sofern

andere Indizien wie die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit einen besonders engen Bezug zu diesem

Staat herstellen können.

Verbraucher i.S.d. Art. 17 EuGVVO﻿ ist eine Person, die einen Vertrag zu einem Zweck geschlossen hat,

der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann. Bei

Verträgen, die sowohl privaten als auch beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen, liegt kein

Verbrauchergeschäft vor, es sei denn, der beruflich-​gewerbliche Zweck ist derart nebensächlich, dass er

im Gesamtzusammenhang des betreffenden Geschäfts nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt.

Die Tätigkeit als Abgeordneter kann eine berufliche Tätigkeit i.S.v. Art. 17 EuGVVO darstellen. [LS der

Redaktion]

Rechtsnormen

EuGVVO 1215/2012 Art. 6; EuGVVO 1215/2012 Art. 7; EuGVVO 1215/2012 Art. 17;

EuGVVO 1215/2012 Art. 18; EuGVVO 1215/2012 Art. 63




Sachverhalt

Der Kläger begehrt von der in Irland ansässigen Beklagten die Unterlassung automatisierter Analysen,

Kontrollen seiner Kommunikation mittels des F-​Messengers auf möglicherweise rechtswidrige Inhalte u.a.

im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten sowie deren Weitergabe an Dritte.

Aus den Entscheidungsgründen:

(Randnummern der IPRspr-Redaktion)

[1] I. Die Klage ist unzulässig.

[2] 1. Das Landgericht Kiel ist international nicht zuständig.

[3] Eine Zuständigkeit folgt bereits nicht aus Art. 7 Nr. 2 EuGVVO. Danach kann eine Person, die ihren

Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates hat, in einem anderen Mitgliedstaat u.a. dann, wenn eine

Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist vor dem Gericht des Ortes, an dem das

schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht

erfüllt.

[4] Zwar hat die Beklagte ihren Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, nämlich in Irland. Denn

gemäß Art. 63 Abs. 1 Buchst. a), Abs. 2 EuGVVO﻿ haben Gesellschaften und juristische Personen für die

Anwendung der Verordnung ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich u.a. ihr satzungsmäßiger Sitz

befindet.

[5] Allerdings liegt der Ort des Eintritts des schädigenden Ereignisses nicht im Gerichtsbezirk des

Landgerichts Kiel, sondern am Ort des Interessenmittelpunktes des Klägers in Brüssel. Der Begriff des
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Anknüpfungspunktes, der Ort, „an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“

ist, wie der Begriff der unerlaubten Handlung, autonom auszulegen. International zuständig nach Art. 7

Nr. 2 EuGVVO ist das Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten

droht. Das schädigende Ereignis i.S.d. Nr. 2 ist sowohl der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als

auch der Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens (vgl. BeckOK ZPO/Thode, 51. Ed. 1.12.2023,

Brüssel Ia-​VO Art. 7 Rn. 81, 82 mwN). Der Erfolgsort liegt dort, wo das geschützte Rechtsgut tatsächlich

oder voraussichtlich verletzt wird, d.h. an dem Ort, an dem „die schädigenden Auswirkungen des

haftungsauslösenden Ereignisses zu Lasten des Betroffenen eintreten“ (vgl. EuGH EuZW 1995, 248 Rn. 28

– Shevill und andere/Presse Alliance). Der Ort der mittelbaren Folgeschäden ist für die

Zuständigkeitsbegründung gem. Nr. 2 nicht relevant. Bei Internetdelikten, insbesondere bei

Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet ist Erfolgsort der Ort des Interessenmittelpunktes (vgl.

BeckOK IT-​Recht/Rühl, 12. Ed. 1.10.2023, VO (EU) Nr. 1215/2012 Art. 7 Rn. 15). Der Ort, an dem eine

Person den Mittelpunkt ihrer Interessen hat, entspricht im Allgemeinen ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.

Jedoch kann eine Person den Mittelpunkt ihrer Interessen auch in einem anderen Mitgliedstaat haben, in

dem sie sich nicht gewöhnlich aufhält, sofern andere Indizien wie die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit

einen besonders engen Bezug zu diesem Staat herstellen können (EuGH, NJW 2012, 137 Rn. 49).

[6] Der Kläger hat schon nicht darzulegen vermocht, dass sein Interessenmittelpunkt im Gerichtsbezirk

des Landgerichts Kiel liegt. Auch der nach dem Hinweis der Kammer im Termin zur mündlichen

Verhandlung vom 01.02.2024 erfolgte weitere Vortrag des Klägers, er habe in Kiel eine

Eigentumswohnung sowie familiäre Beziehungen, ist vorliegend nicht ausreichend, um den

Interessenmittelpunkt, nach den dargestellten Maßstäben, des Klägers in Kiel zu begründen. Vielmehr

bestimmt sich der Interessenmittelpunkt des Klägers aufgrund seiner Tätigkeit als Abgeordneter im

Europäischen Parlament in Brüssel. Die berufliche Tätigkeit des Klägers als Abgeordneter bestimmt im

Wesentlichen seinen derzeitigen Aufenthaltsort. So unterhält der Kläger ebenfalls eine Wohnung in

Brüssel, um seiner parlamentarischen Arbeit nachgehen zu können. Dass der Kläger in Brüssel keine

Familie hat, ist insofern für die Entscheidung über den tatsächlichen Interessenmittelpunkt unerheblich ...

[7] Eine internationale Zuständigkeit des Landgerichts Kiel folgt auch nicht aus Art. 17 Abs. 1, 18

EuGVVO﻿. Nach Art. 17 Abs. 1 lit. c) EUGVVO bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 6﻿

und des Artikels 7 Nr. 5﻿ nach diesem Abschnitt (heißt hier: Art. 18 EuGVVO), wenn ein Vertrag oder

Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat, der

nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann, Gegenstand

des Verfahren sind und wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet

der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche

auf irgendeinem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten ausrichtet und der Vertrag in

den Bereich dieser Tätigkeit fällt. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.

[8] Der Kläger hat nicht als Verbraucher den Vertrag mit der Beklagten geschlossen. Der

Verbraucherbegriff ist eng auszulegen und anhand der Stellung dieser Person innerhalb des konkreten

Vertrags in Verbindung mit dessen Natur und Zielsetzung und nicht anhand ihrer subjektiven Stellung zu

bestimmen (EuGH, NJW 2018, 1003 Rn. 29).

[9] Bei Verträgen, die sowohl privaten als auch beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen, liegt

kein Verbrauchergeschäft vor, es sei denn, der beruflich-​gewerbliche Zweck ist derart nebensächlich, dass

er im Gesamtzusammenhang des betreffenden Geschäfts nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt (EuGH

NJW 05, 653; Mankowski IPRax 05, 503). Vorliegend hat der Kläger die streitgegenständliche F-​Seite „X“ im

Januar 2019 aus Anlass seiner Kandidatur zur Europawahl 2019 für Wahlkampfzwecke eingerichtet. Die

Einrichtung der F-​Seite und damit auch die Nutzung des F-​Messengers diente hiernach ausschließlich

beruflichen Zwecken des Klägers.

[10] Entgegen der Auffassung des Klägers stellt seine Tätigkeit als Abgeordneter auch eine berufliche

Tätigkeit dar. Von Art. 17 EuGVVO werden nach ständiger Rechtsprechung des EuGH nur Verträge erfasst,

die eine Einzelperson ohne Bezug zu einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit oder Zielsetzung und

unabhängig von einer solchen allein zu dem Zweck schließt, ihren Eigenbedarf beim privaten Verbrauch

zu decken (EuGH, EuZW 2022, 1061 Rn. 53, beck-​online). Es ist entgegen der Auffassung des Klägers

auch nicht danach zu unterscheiden, ob es sich bei der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit um eine
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selbständige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung handelt. Es ist lediglich zu ermitteln, ob der

Vertrag ohne Bezug zu einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit oder Zielsetzung und unabhängig

von einer solchen geschlossen worden ist (EuGH, EuZW 2022, 1061 Rn. 54, beck-​online). Hierbei sind

insbesondere die mit dem Abschluss dieses Vertrags verfolgten gegenwärtigen oder zukünftigen Ziele zu

berücksichtigen (EuGH, EuZW 2023, 420 Rn. 28).

[11] Diesen Grundsätzen zufolge ist der streitgegenständliche Vertrag ausschließlich im

Zusammenhang mit den beruflichen bzw. politischen Interessen des Klägers und seiner Tätigkeit als

Abgeordneter abgeschlossen worden.

[12] 2. ...
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